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-Entwurf- 

Satzung 
zur 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Friedeburg über den Betrieb und die 

Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten vom 01.08.2019 

 

 

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetztes vom 08.02.2024 
(Nds.GVBI. 2024 Nr. 9), der §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetztes vom 22.09.2022 (Nds. 
GVBl. S. 589) und § 22 des Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und 
Kindertagespflege (NKiTaG) vom 07.07.2021 (Nds. GVBl. S. 470), zuletzt geändert durch Artikel 18 des 
Gesetzes vom 14.12.2023 (Nds. GVBl. S. 320), hat der Rat der Gemeinde Friedeburg in seiner Sitzung 
am                    folgende 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Friedeburg übder den Betrieb und die 
Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Kindertagesstätten vom 01.08.2019 (Amtsblatt für den 
Landkreis Wittmund vom 31.07.2019, S. 136), beschlossen: 
 
 

Art. I - Änderungen 
 

In § 9 - Entstehung der Gebührenpflicht - werden folgende Absätze ergänzt: 

(4) Muss die Kindertagesstätte aus internen Gründen, außerhalb der genehmigten Schließtage, 

einzelne Gruppen oder die gesamte Kindertagesstätte für mehr als fünf aufeinander folgende Tage 

schließen, so werden die Gebühren im Nachhinein anteilig erstattet. Die Erstattung greift ab dem 

sechsten Schließtag wie folgt 

a) bei Inanspruchnahme einer möglichen Notbetreuung, für die Betreuungszeiten, die nicht 

abgedeckt werden können 

b) bei Verzicht der Inanspruchnahme einer möglichen Notbetreuung, für den vollen Umfang der 

nicht abgedeckten Betreuungszeiten. 

(5) Die anteilige Erstattung von Gebühren greift für Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben sowie für Kinder die das dritte Lebensjahr vollendet haben und eine tägliche Betreuung von mehr 

als acht Stunden beanspruchen. 

Art. II - Inkrafttreten 

 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.05.2024 in Kraft.  

Friedeburg,  

Gemeinde Friedeburg 
Der Bürgermeister 
 
 
 
H. Goetz 
 


